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Ref. 0103

Mandatswechsel im Stadtbezirk 221 (Weststadt)

Anliegend Ubersende ich lhnen eine Kopie meiner Feststellung mit der Bitte um
Kenntnisnahme und weitere Veranlassung. '

Frau Dorota Kosch wird das Mandat von Herrn Marcel Mra (lbernehmen, der mit Schreiben
vom 04.07.2022 auf sein Mandat verzichtet hat.

Frau Dorota Kosch wurde mit Schreiben vom 19.07.2022 darlber informiert, dass das
Mandat von Herrn Mra gemaR § 44 NKWG nach Listenwahl auf sie (ibergeht.

Da Frau Kosch nach Ablauf der einwdchigen Frist keine Mandatserklarung abgegeben hat,
gilt das Mandat nach § 40 NKWG als angenommen.

Der Sitz geht daher gemaR § 44 Abs. 1 NKWG auf sie liber, sobald der Stadtbezirksrat den
Sitzverlust von Herrn Marcel Mrall gemaR § 52 Abs. 2 NKomVG festgestelit hat.
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Feststellung des Gemeindewahlleiters gem. §44 des N:edersachsuschen Kommunalwah!gesetzes :
(NKWG) in der Fassung vom 28. Januar 2014 (Nds. GVBI. Nr. 3/2014 S. 35)

1.  Mit Schreiben vom 04.07.2022 hat Herr Marcel Mrak: zum 31.07.2022 auf sein Mandat im
Stadtbezirksrat des Stadtbezirks 221 (Weststadt) verzichtet. Der Sitz wird frei, sobald der ,
Stadtbezirksrat die Feststellung geman § 52 Abs. 2 des Niederséchsischen Kommunalverfassungsge-

. setzes (NKomVG) getroffen hat.

2. Der Sitz geht gema!& § 44 Abs. 1 NKWG nach Mallgabe des § 38 NKWG auf dle néchste Ersatzperson
des Wahlvorschlags Gber. Fur den Sitzibergang ist der Beschluss des Stadtbezirksrates zum Sitzver-

lust erforderlich.

3. Herr Marcel Mral hat die Mitgliedschaft im Stadtbezirksrat des Stadtbezirks 221 auf Vorschlag der
CDU durch Listenwahl erworben.

4. Die nachste Ersatzperson des Wahlvorschlags fur die Listenwahl ist

Frau Dorota Kosch
Mdhlkamp 25, 38120 Braunschwz_eig

5. AusschiieBungsgrinde liegen nicht vor.

8. Das Stadtbézirksratsmandat geht auf Frau Dorota Kosch tber. Geman § 51 S. 2 NKomVG beginnt die
Mitgliedschaft im Stadtbezirksrat frihestens mit der Feststellung nach § 52 Abs. 2 NKomVG.

Zweifel an den getroffenen Feststellungen bestehen nicht. Es kann auf die Einberufung des Gemeindewahi-
ausschusses verzichtet werden. Der Sitziibergang ist 6ffentlich bekannt zu geben. Frau Dorota Kosch ist zu
benachnchﬂgen

Gk R L ‘79
Geiger | | ' S " ’ (///G// 9{7(2Z



	Anlage  1 Mandatswechsel und Sitzverlust Marcel Mraß und Nachrückerin Dorota Kosch

